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Umwelt- und Planungsausschuss 22.09.2009     
 
 
 
 
Konzept für eine Nahwärmeversorgung im Baugebiet "Kohkamp" 
- Sachstandsbericht 
- Zustimmung über die Schaffung eines Nahwärmesystems 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Sachstandsbericht wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Versorgung des Baugebietes „Kohkamp“ mit Nahwärme aus regenerativen E-
nergiequellen mittels einer Biogas-Anlage durch die Stadtwerke ETO in Kooperation 
mit einem landwirtschaftlichen Betrieb wird grundsätzlich zugestimmt. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die vertraglichen Regelungen zur Sicherstellung der 
Wärmeversorgung sowie die satzungsrechtlichen Voraussetzungen für den An-
schluss- und Benutzungszwang für Nahwärme vorzubereiten und zur endgültigen 
Beschlussfassung zeitnah vorzulegen. . 
 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
Es ist nicht vorgesehen, dass sich die Gemeinde finanziell am Betrieb der Nahwär-
meversorgung beteiligt. 
 
 
Folgekosten:  
 
keine 
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Gleichstellung: 
 
Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.   ja [ ] nein [ X ] 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Der Arbeitskreis Energie hat sich in seinen Sitzungen am 19.05.2009 und 22.06.2009 
mit der Einrichtung und dem Betrieb einer Nahwärme-Versorgung auf Grundlage von 
nachwachsenden Rohstoffen im geplanten Baugebiet „Kohkamp“ durch einen Dritten 
befasst.  
 
Die Verwaltung wurde beauftragt, Fragen einer Beteiligung mit der Stadtwerke ETO 
GmbH und Co. KG (ETO), vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit und Versor-
gungssicherheit, zu erörtern. Zu diesem Zweck sind der ETO konzeptionelle Überle-
gungen sowie eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durch das Ing. Büro iNeG zur Ver-
fügung gestellt worden. Das Ing. Büro iNeG vertritt Herrn Stefan Borgmann, der Inte-
resse am Betrieb einer Nahwärmeversorgung auf der Grundlage nachwachsender 
Rohstoffe (Biogasanlage mit BHKW) sowie an einer Kooperation mit der ETO be-
kundet hat. 
 
Zwischenzeitlich hat die ETO gemeinsam mit der Thüga eine eigene Machbarkeits-
studie erstellt, die die Ergebnisse der Berechnungen des Ing. Büro iNeG bestätigen. 
Beide kommen zu dem Ergebnis, dass der wirtschaftliche Betrieb eines Wärmenet-
zes, bezogen auf das gesamte Baugebiet „Kohkamp“ und auf eine Laufzeit von min-
destens 20 Jahren, gegeben ist. 
 
Die Stadtwerke ETO sind auf dieser Grundlage grundsätzlich bereit, sich an dem 
Aufbau einer Nahwärmeversorgung zu beteiligen, wobei konzeptionell folgende Eck-
punkte zu Grunde gelegt werden: 
 
• Bau und Betrieb des Wärmeversorgungsnetzes und der BHKW-Anlage durch 

die Stadtwerke ETO 
 

• Bau und Betrieb einer 500 kW-Biogasanlage durch Herrn Borgmann 
 

• Versorgungssicherheit des BHKW’s durch eine Erdgas-Anschlussoption der 
Stadtwerke ETO (jedoch keine Erdgasversorgung der Grundstücke) 

 

• Abschluss eines Biogas-Liefervertrages auf die Dauer von 20 Jahren 
 

• Wärmepreis für die Endverbraucher i. M. 10 % unter dem jeweils aktuellen Erd-
gaspreis und unter Berücksichtigung eingesparter Bauinvestitionen der An-
schlussnehmer 

 

• satzungsrechtlicher Anschluss- und Benutzungszwang für alle 150 Bau-
grundstücke im Baugebiet „Kohkamp“ 

 
Der Entwurf einer Satzung für den Anschluss- und Benutzungszwang wird zurzeit 
von der Verwaltung erarbeitet.  
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Auf Grund der positiven Entwicklung hinsichtlich Wirtschaftlichkeitsaussage und Ko-
operationsbereitschaft der beiden beteiligten Versorgerparteien schlägt die Verwal-
tung vor, aus wirtschaftlichen und aus Gründen des nachhaltigen Klimaschutzes der 
Versorgung des zukünftigen Baugebietes „Kohkamp“ mit Nahwärme aus regenerati-
ven Energiequellen (Biogas) zuzustimmen. 
 
Einzelheiten zum Stand des Projektes werden in der Sitzung vorgestellt. 
 
Da die weiteren Projektierungsarbeiten mit nicht unerheblichen Kosten verbunden 
sind, bitten die Beteiligten um die grundsätzliche Zustimmung der politischen Ge-
meinde, eine Nahwärmeversorgung mit den genannten Eckpunkten verpflichtend 
einführen zu wollen. 
 
 
 
 
 
Bürgermeister Fachbereichsleiter Sachbearbeiter 
 
 
 
 


